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Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische 
Erhebungen an Schulen (in Auszügen) 

 
Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und statistische 
Erhebungen an Schulen vom 04. Februar 2009 
Aufgrund §§ 83 Abs. 9 und 85 in Verbindung mit § 18 5 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes in 
der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl I S. 442), zule tzt geändert durch Gesetz vom 05. Juni 
2008 (GVBl I S.761), wird verordnet: 

 
§ 1 
Grundsätze  

(1) Schulen und Schulaufsichtsbehörden dürfen nach § 83 des Hessischen Schulgesetzes sowie nach 
den allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften die in der Anlage 1 dieser Verordnung 
genannten personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern verarbeiten, 
soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule und für 
einen jeweils damit verbundenen Zweck, zur Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen oder 
zur Erfüllung der ihnen durch Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. 

 (3) Schulen führen Schulakten (Vorgänge der allgemeinen Verwaltung der Schule) und legen für jede 
Schülerin und jeden Schüler eine Schülerdatei an, in der die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden. Die Schülerdatei kann in elektronischer Form (LUSD) und in Papierform  (Schülerakte mit 
Schülerkarte) geführt werden. Die Schülerkarte kann durch den jeweils aktuellen Ausdruck des 
Stammdatenblatts und der Dokumentation des Bildungsgangs aus der LUSD ersetzt werden. 

 (5) Auf privaten Datenverarbeitungseinrichtungen dürfen Lehrkräfte nach Maßgabe des § 3 
personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern oder Eltern nur im Zusammenhang mit 
eigenem Unterricht oder Klassenführung verarbeiten. Ebenso ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zulässig, deren Verarbeitung für die Lehrkraft im Rahmen einer eigenen schulischen Funktion 
erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen Förderschullehrkräfte und Berufsschullehrkräfte mit 
sonderpädagogischer Zusatzausbildung die zur Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten 
erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten. 

(6) Daten über gesundheitliche Beeinträchtigungen und körperliche Behinderungen dürfen mit 
Ausnahme der in den Anlagen 1 A 4.1, A 4.5 und A 4.6 genannten schulartspezifischen Zusatzdaten 
nur mit der Einwilligung der Eltern oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers 
verarbeitet werden. Medizinische und psychologische Gutachten und sonstige Unterlagen mit 
besonders sensiblen Daten werden in einem verschlossenen Umschlag in die Schülerakte 
eingeheftet. Bei Einsichtnahme in diese Unterlagen müssen der Name der Leserin oder des Lesers, 
das Datum und der Grund der Einsichtnahme auf dem Umschlag mit Unterschrift versehen vermerkt 
werden. Der Umschlag ist nach jeder Einsichtnahme wieder zu verschließen. Sind solche Daten in 
elektronischen Dateien gespeichert, so ist sicherzustellen, dass die Speicherung nur auf 
Datenverarbeitungseinrichtungen der Schule und in verschlüsselter Form erfolgt und der Zugangs- 
und Zugriffsschutz nach § 10 des Hessischen Datenschutzgesetzes beachtet wird. 

(7) In die Schülerakte einschließlich der Prüfungsunterlagen können nach § 72 Abs. 5 des Hessischen 
Schulgesetzes die Eltern als Betroffene, die Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler, 
Jugendliche, noch minderjährige Schülerinnen und Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres 
neben den Eltern, volljährige Schülerinnen und Schüler, bevollmächtigte Eltern volljähriger 
Schülerinnen und Schüler und von den Berechtigten Bevollmächtigte Einsicht nehmen. Das Recht auf 
Einsichtnahme erstreckt sich nur auf Vorgänge, die ausschließlich die jeweilige Schülerin oder den 
jeweiligen Schüler oder die jeweiligen Eltern betreffen. Die Einsichtsrechte weiterer Dritter bestimmen 
sich nach dem Hessischen Datenschutzgesetz. Sind personenbezogene Daten automatisiert 
gespeichert, gilt entsprechend das Auskunftsrecht nach § 18 Abs. 3 des Hessischen 
Datenschutzgesetzes. 
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§ 6 
Datenübermittlung bei einem Schulwechsel  

 
(1) Bei einem Schulwechsel übergibt die abgebende Schule der aufnehmenden Schule die 
Berechtigung zum Zugriff auf die Schülerdaten in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD). Insoweit 
gehen alle Rechte und Pflichten einer datenverarbeitenden Stelle auf die aufnehmende Schule über. 

(2) Papiergebundene Unterlagen der Schülerdatei (Schülerakte) werden bei einem Schulwechsel 
innerhalb von allgemeinbildenden Schulen der aufnehmenden Schule übergeben. Diese hat 
insbesondere zu überprüfen, ob die ihr übergebenen Daten für die schulische Arbeit erforderlich sind. 
Die nicht mehr benötigten Unterlagen sind zu vernichten. 

 
§ 16 
Auskunftspflicht  

 
Auskunftspflichtig sind die Schulleiterinnen und Schulleiter. Soweit Daten zu Erhebungsmerkmalen an 
den betreffenden Einrichtungen nicht im Geschäftsgang entstehen, sind auch die Lehrkräfte und 
sonstigen an den betreffenden Einrichtungen beschäftigten Personen sowie die Schülerinnen und 
Schüler, Einzuschulenden, Schulbewerberinnen und Schulbewerber einschließlich ihrer 
Erziehungsberechtigten gegenüber den Schulleiterinnen und Schulleitern ihrerseits auskunftspflichtig. 
Die Befragten sind zur wahrheitsgemäßen, vollständigen und fristgerechten Auskunftserteilung 
verpflichtet. Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten 
verantwortlich. Die Auskunftserteilung ist für den Empfänger kostenfrei. 

 
Anlage 1 (zur Verarbeitung personenbezogener Daten in Schule n) 

A  Personenbezogene Schülerdaten   

1. Grunddaten der Schülerin oder des Schülers   
 

1. Allgemeines Schüleraktenzeichen,  
2. Name; gegebenenfalls auch der Geburtsname,  
3. Vorname,  
4. Anschrift,  
5. Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse sofern der Erhebung nicht  

durch die Eltern oder die volljährige Schülerin oder den volljährigen Schüler wider- 
sprochen wird,  

6. Geschlecht,  
7. Geburtsdatum und -ort, Land,  
8. Konfession, sofern Religionsunterricht dieser Religionsgemeinschaft in Hessen erteilt  

wird und keine Abmeldung gemäß § 8 Abs. 3 des Hessischen Schulgesetzes vorliegt,  
9. Staatsangehörigkeit (einschließlich Spätaussiedlereigenschaft,  Familien- 

/Muttersprache, Jahr des Zuzugs in die Bundesrepublik),  
10. Ausbildungsbetrieb,  
11. Namen, Namenszusatz der Eltern,  
12. Vornamen der Eltern,  
13. Anschrift der Eltern,  
14. Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse der Eltern sofern der Erhebung  

durch diese nicht widersprochen wird,  
15. auf Wunsch der Eltern die Kommunikationsmöglichkeit, über die im Notfall eine  

Entscheidung über notwendige Maßnahmen herbeigeführt werden kann,  
16. Vermerk über schulische Funktion der Eltern,  
17. Erziehungsberechtigung,  
18. Erziehungsvereinbarungen.  
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2. Organisations- und Schullaufbahndaten   
 

1. Datum der Einschulung,  
2. Eintrittsdatum,  
3. Qualifikationen, Bildungsnachweise,  
4. bisher besuchte Schulen (Zeiträume, Schulname, Schulnummer,  Anschriften mit  

Schulartangabe, anderes Bundesland),  
5. Klassenbezeichnung, Jahrgangsstufe, Halbjahr und gegebenenfalls erfolgter  

Klassenwechsel/wiederholte Klassen/Begrenzung der Verweildauer,  
6. Klassenlehrer, Tutor,  
7. Entlassungsdatum (Aushändigungsvermerk des Zeugnisses) und Art des erstellten  

Zeugnisses (erreichter Abschluss/ Abschlussprüfung),  
8. Anmeldung an weiterführende Schulen, Datum der Anmeldung, Schule, Erst- und  

weitere Wahlen,  
9. Überweisungsdatum, Name, Anschrift der aufnehmenden Schule,  
10. Befreiung vom Unterricht, insbesondere vom Sportunterricht (Umfang/Zeitraum);  

sofern an der Schule Religionsunterricht erteilt wird, Datum der An- oder Abmeldung 
vom Religionsunterricht, Wiederanmeldung sowie Teilnahme am Religionsunterricht 
eines anderen Bekenntnisses,  

11. Schulversäumnisse,  
12. individuelle Förderpläne,  
13. Beurlaubung vom Schulbesuch für mehr als zwei Monate innerhalb einer  

Jahrgangsstufe,  
14. Abmeldung vom Schulbesuch,  
15. Neuanmeldung zum Schulbesuch nach gewähltem Schwerpunkt bei  

Ausbildungsgängen mit alternativen Schwerpunktmöglichkeiten,  
16. Fremdsprachenbelegung (einschließlich erreichter Abschlüsse),  
17. Kurswahl in den Wahlpflichtbereichen ab Jahrgang 7,  
18. Kurszuweisung in Fächern mit Fachleistungsdifferenzierung,  
19. besondere gesundheitliche Beeinträchtigung und körperliche Behinderung; Teilnahme  

an erforderlichen Untersuchungen,  
20. Teilnahme an zusätzlichen freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen und  

Arbeitsgemeinschaften (Beginn und Ende), insbesondere Daten zur Teilnahme an 
Fördermaßnahmen (wie LRS-Förderung, Deutsch für ausländische Schülerinnen und 
Schüler, Sprachheilunterricht), Teilnahme am herkunftssprachlichen 
Ergänzungsunterricht,  

21. Praktika (Zeitraum, Ausbildungsstätte und Anschrift),  
22. Schülerbeförderung und Art der Beförderung (Schulweg in km, Verkehrsverbindung;  

Beförderung mit dem Schulbus, mit öffentlichen Verkehrsmitteln; 
Bewilligungszeitraum, ausgestellte Schülerfahrscheine),  

23. Mandat in Mitwirkungsorganen,  
24. sonstige schulbezogene Funktionen der Schülerin oder des Schülers,  
25. Ehrenamtsdaten, sofern die oder der Betroffene bzw. die Eltern dies wünschen,  
26. Auslandsaufenthalt,  
27. BAföG-Schulbescheinigung (Datum und Kennzeichen),  
28. Eignungsfeststellung für den Besuch einer weiterführenden Schule,  
29. Schüler-Zusatzversicherungen,  
30. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, soweit nach § 82 Abs. 10 des Hessischen  

Schulgesetzes zulässig.  
 
  


